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planmäßigen Industriepreisänderungen (nachstehend neue 
Industriepreise genannt) für Lieferungen und Leistungen, 
die nach der Inkraftsetzung der neuen Industriepreise 
durchgeführt werden, wie folgt zu berücksichtigen:
a) Die neuen Industriepreise sind grundsätzlich ab dem 

- Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe* bei der Ausarbeitung der
verbindlichen Preisangebote anzuwenden. Wenn die Ab
gabe des verbindlichen Preisangebotes nach dem 31. Mai 
eines Jahres erfolgt und die Ausarbeitung so weit fort
geschritten ist, daß die Anwendung der neuen Indu
striepreise einen unvertretbar hohen zusätzlichen Auf
wand erfordert, können die im Jahr der Abgabe des 
verbindlichen Preisangebotes geltenden Industriepreise 
angewandt werden. Die für die Auftragnehmer zustän
digen Minister sind berechtigt, dazu spezielle Festlegun
gen zu treffen. Dem jeweiligen Auftraggeber ist zum 
Zweck der Planung bis zum 31. Mai** mitzuteilen, wel
cher Stand der Industriepreise zugrunde gelegt wird. Im 
verbindlichen Preisangebot ist in jedem Fall der zu
grunde liegende Stand der Industriepreise anzugeben.

b) Soweit der Investitionsauftraggeber zu den Abnehmer
bereichen***
— Betriebe und Einrichtungen der Landwirtschaft;
— Genossenschaften des Handwerks, Produktionsgenos

senschaften werktätiger See- und Küstenfischer, pri
vate Handwerker und Gewerbetreibende sowie selb
ständig Tätige;

— Einrichtungen der Religionsgemeinschaften
gehört, sind in den verbindlichen Preisangeboten der 
unmittelbaren Auftragnehmer des Investitionsauftrag
gebers die für die genannten Abnehmerbereiche gelten
den Preise anzuwenden. Die Auftragnehmer der Haupt- 
bzw. Generalauftragnehmer sind verpflichtet, im Ver
trag über die Mitwirkung bei der Vorbereitung der 
Grundsatzentscheidung bzw. über die Durchführung 
einer Investition eine Vereinbarung zu treffen, nach der 
zusätzlich in den verbindlichen Preisangeboten und auf 
den Rechnungen die für die genannten Abnehmer be
reiche geltenden Preise mitzuteilen sind. Die für die 
Auftragnehmer zuständigen Minister können dazu in 
Übereinstimmung mit den für die Investitionsauftrag
geber der genannten Abnehmerbereiche zuständigen Mi
nistem und Leitern anderer zentraler Staatsorgane ver
einfachte Methoden festlegen.

Diese Bestimmungen sind bei der Neuvereinbarung des 
Industriepreises, gemäß Abs. 9 entsprechend anzuwenden.“

§ 2
Der § 3 Abs. 10 erhält folgende Fassung:

„(10) Liegen verbindliche Preisangebote vor bzw. wurden 
Industriepreise vereinbart, dann ist bei planmäßigen In
dustriepreisänderungen wie folgt zu verfahren:
a) Durch neue Industriepreise werden vorliegende verbind

liche Preisangebote bzw. die mit Auftraggebern verein
barten Industriepreise der General-, Haupt- und Nach
auftragnehmer nicht verändert. Das gilt auch für die 
vor dem 1. Januar 1977 in Kraft getretenen neuen Indu
striepreise für Lieferungen und Leistungen, die nach dem 
31. Dezember 1976 abgerechnet werden.

b) Bei der Umwandlung des vereinbarten vorläufigen Prei
ses in den endgültigen Preis bzw. bei der Abrechnung 
zum Nachweis können die neuen Industriepreise zur An
wendung kommen. Der vereinbarte vorläufige Preis 
darf dadurch nicht überschritten werden.

* Z. Z. gilt die Anordnung vom 20. November 1974 über die Ordnung 
der Planung deir Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980 Abschnitt 13. 
Planung der Preise, Zift. 4.5. (Sonderdruck Nr. 775a des Gesetzblattes).

•» Für die Abstimmung zum Volkswirtschaftsplan 1977 ist der Termin 
der 30. Juni 1976.

*** Vgl. § 2 Abs. 2 Buchstaben c, d und e der Anordnung Nr. Pr. 210 
vom 30. März 1976 über Abnehmerbereiche von Erzeugnissen und Lei
stungen, für deren Industriepreise am 1. Januar 1977 neue Anordnun
gen in Kraft treten (erscheint demnächst im Teil I des Gesetzblattes).

c) Die neuen Industriepreise sind in die verbindlichen 
Preisangebote bzw. vereinbarten Industriepreise einzu
arbeiten, soweit die Lieferungen und Leistungen nach 
dem 31. Dezember 1980 übergeben und abgerechnet wer
den. Die Änderung der verbindlichen Preisangebote 
bzw. der vereinbarten Industriepreise ist spätestens bis 
zum 31. Mai 1980 vorzunehmen. Eine Umbewertung der 
Bestände der General- und Hauptauftragnehmer an un
fertiger Produktion für Investitionen ist nicht durchzu
führen.

d) Für die bei Investitionsauftragnehmern (General-, Haupt
oder Nachauftragnehmer) für Investitionslieferungen 
und -leistungen entstehenden Kostenerhöhungen (sal
diert mit Kostenminderungen) aus planmäßigen Indu- 
striepreisänderungen für Vorstufenerzeugnisse und -lei
stungen wird ein Investitionsausgleich gemäß einer be
sonderen Anordnung* gewährt, wenn die Weiterberech
nung an die Auftraggeber gemäß Buchstaben а und b 
nicht erfolgen darf.

e) Die sich bei den unmittelbaren Auftragnehmern des In
vestitionsauftraggebers aus der Berechnung unterschied
licher Preise gemäß Abs. 6 Buchst, b ergebenden Diffe
renzen sind nach besonderen Anordnungen des Mi
nisters der Finanzen mit dem Staatshaushalt zu verrech
nen.“

§3
Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 24. Mai 1976

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r
Minister

* Anordnung vom 24. Mai 1976 über preis- und finanzpolitische Maß
nahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von planmäßigen 
Industriepreisänderungen (GBl. I Nr. 17 S. 240)

Anordnung 
über die Allgemeinen Lieferbedingungen 

für metallurgische Erzeugnisse 
— ALB metallurgische Erzeugnisse —

vom 10. Mai 1976

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Allgemeinen Lieferbedingungen für metallurgische 
Erzeugnisse sind auf alle Lieferungen metallurgischer Er
zeugnisse einschließlich Importlieferungen anzuwenden. Sie 
finden keine Anwendung auf die Lieferung metallurgischer 
Erzeugnisse, die für den Export bestimmt sind.

(2) Metallurgische Erzeugnisse im Sinne dieser Anordnung 
sind die in der Metallurgieversorgungsanordnung* genannten 
Erzeugnisse.

§ 2
Vertragsabschluß

(1) Der Abschluß, die Änderung und die Aufhebung von 
Verträgen über die Lieferung metallurgischer Erzeugnisse be
dürfen der Schriftform.

(2) Im Interesse der volkswirtschaftlich richtigen Auswahl 
und Verwendung metallurgischer Erzeugnisse ist der Bestel
ler verpflichtet, bei der Bestellung den Verwendungszweck

* Z. Z. gültig: Anordnung vom 6. Februar 1970 über die Versorgung 
der Volkswirtschaft mit metallurgischen Erzeugnissen — Metallurgie- 
versorgungsanordnung - (GBl. II Nr. 22 S. 163) in der Fassung der 
Anordnung Nr. 2 vom 10. Mai 1971 (GBl. II Nr. 47 S. 363).


